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Bericht 
des Ausschusses für Verfassung und Föderalismus 

über den Beschluss des Nationalrates vom 16. Mai 2017 betreffend Vereinbarung 
zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über das Verwaltungs- und 
Kontrollsystem in Österreich für die Durchführung der operationellen Programme im 
Rahmen des Ziels „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ und des Ziels 
„Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ für die Periode 2014 – 2020 

Die EU-Verordnungen zur Regelung der EU-Kohäsionspolitik 2014-2020 sehen für die koordinierte 
Abwicklung der Programme der EU-Strukturfonds bestimmte Institutionen und Verfahren vor, die von 
den Mitgliedstaaten entsprechend ihrer jeweiligen nationalen Rechtsordnungen einzurichten sind. Die 
Mitgliedstaaten sind gegenüber der Kommission für die ordnungsgemäße Programmabwicklung 
verantwortlich und haften für allfällige Unregelmäßigkeiten. 
Für die komplexen Anforderungen einer koordinierten, partnerschaftlichen Abwicklung von 
Förderprogrammen bietet die österreichische Rechtsordnung keine unmittelbare gesetzliche Basis. Weder 
gibt es einzelne Institutionen (Bundesministerien, Länder), die im Rahmen ihrer gesetzlichen 
Zuständigkeiten und mit den ihnen verfügbaren Ressourcen Programme vom finanziellen Volumen und 
inhaltlichen Zuschnitt der Strukturfondsprogramme allein abwickeln könnten, noch gibt es eine 
gemeinsame, Bund und Länder umfassende Kompetenz für Regionalpolitik. Daher wurde als 
Rechtsgrundlage für die erforderlichen Regelungen die Form einer Vereinbarung zwischen dem Bund 
und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG gewählt. Die bisherige, bereits 2008 adaptierte Vereinbarung hat 
sich bewährt, muss aber erneut den geänderten EU-rechtlichen Rahmenbedingungen für die Periode 
2014-2020 angepasst werden. 
 
Der Ausschuss für Verfassung und Föderalismus hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in 
seiner Sitzung am 30. Mai 2017 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Christian Poglitsch. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Stefan Schennach und Dr. Heidelinde 
Reiter. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Christian Poglitsch gewählt. 

Der Ausschuss für Verfassung und Föderalismus stellt nach Beratung der Vorlage am 30. Mai 2017 mit 
Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu 
erheben. 

Wien, 2017 05 30 

 Christian Poglitsch Dr. Magnus Brunner, LL.M 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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